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festgelegte Anzahl von Einsatzkräften gewährt.
6.  Die Aufwandsentschädigung nach § 1 Punkt 6 richtet sich nach 

der Anzahl der eingesetzten Einsatzkräfte, welche durch den 
diensthabenden Einsatzleiter bzw. Direktionsdienst zur Sicher-
stellung der Sollstärke der ständig besetzten Hauptfeuerwache 
erforderlich sind.

§ 3 
Wegfall der Aufwandsentschädigung

1.  Die Zahlung der Aufwandsentschädigung entfällt, wenn der An-
gehörige der Freiwilligen Feuerwehr ununterbrochen länger als 3 
Monate seine Funktion nicht ausüben kann. Der Erholungsurlaub 
bleibt außer Betracht.

2.  Auf Vorschlag des Ortsteilwehrführers oder des Leiters der Feu-
erwehr kann dem Angehörigen der Feuerwehr Frankfurt (Oder) 
aus gewichtigen Gründen (z. B. säumige Dienstdurchführung) 
die Zahlung der Aufwandsentschädigung durch den Träger des 
Brandschutzes verweigert oder gekürzt werden.

§ 4 
Umfang der Aufwandsentschädigung

1.  Mit der Aufwandsentschädigung sind grundsätzlich alle mit der 
Funktion verbundenen Auslagen (Fahrt- und Reisekosten inner-
halb des Zuständigkeitsbereiches, Telefon, Portogebühren etc.) 
abgegolten.

2.  Fahrtkosten außerhalb des Zuständigkeitsbereiches, welche 
durch den Träger des Brandschutzes veranlasst und in Folge ge-
nehmigt wurden, sind nach den Bestimmungen des Bundesreise-
kostengesetzes zu erstatten, sofern nicht von anderen Behörden 
(z. B. Landesfeuerwehrschule) die Kosten erstattet werden.

§ 5 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2011 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Gewährung von Aufwands-
entschädigung an Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Frankfurt 
(Oder) vom 18.07.2001, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 7, vom 25. Juli 
2001, außer Kraft.

Frankfurt (Oder), 06.05.2011

Dr. Martin Wilke
Oberbürgermeister

amtlIcher teIl

Satzung

über die Gewährung von Aufwandsentschädigung an  
Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Frankfurt (Oder)

Auf der Grundlage des §§ 3, 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg (BbgKVerf ) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. 
I S. 286) in Verbindung mit § 27 Abs. 4 des Gesetzes zur Neuordnung 
des Brand- und Katastrophenschutzrecht des Landes Brandenburg 
(BbgBKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Mai 2004 
(GVBl I S. 65) hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung 
am 05.05.2011 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Die Stadt Frankfurt (Oder) als Träger des Brandschutzes gewährt den 
Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Frankfurt (Oder) eine Auf-
wandsentschädigung nach Maßgabe der folgenden Regelungen.

Höhe der Aufwandsentschädigungen:

1. Aufwandsentschädigung für den Sprecher der
 Freiwilligen Feuerwehr Frankfurt (Oder) 80,00 €/ monatlich

2. Aufwandsentschädigung für die Ortsteilwehrführer
 in den Ortsteilen und den Löschzugführer der
 Stadt Frankfurt (Oder) je 80,00  €/ monatlich

3.  Aufwandsentschädigung für die Angehörigen der 
 Freiwilligen Feuerwehr Frankfurt (Oder) mit
 Sonderfunktionen - Jungendwart je 40,00 €/ monatlich
    - Gerätewart je 40,00 €/ monatlich
 
4.  Aufwandsentschädigung für Mitglieder der 
 Einsatzabteilung Freiwilligen Feuerwehr 
 Frankfurt (Oder) (u.a. für Fahrkostenersatz,  
 Pflege und Reinigung Bekleidung) je 8,00 €/ monatlich

5.  Aufwandsentschädigung für die vom Träger 
 des Brandschutzes angewiesenen Brandsicherheitswachen 
 (Theatersicherheitswachen u.a.)
   - je Einsatzkraft 6,00 €/ Stunde

6.  Aufwandsentschädigung für die vom Träger des 
 Brandschutzes angewiesenen Bereitschaftsdienste
   - je Einsatzkraft und Bereitschaftsdienst

a)  6 - 8 Stunden insgesamt: 25,00 €

b)  8 -12 Stunden insgesamt: 35,00 €

c) 12 - 24 Stunden insgesamt: 50,00 €

§ 2 
Zahlungsweise

1.  Die Aufwandsentschädigungen nach § 1 Punkt 1 bis 3 dieser 
Satzung werden monatlich an die Anspruchsberechtigten ausge-
zahlt. 

2.  Die monatlichen Aufwandsentschädigungen nach § 1 Punkt 4 
dieser Satzung werden jährlich zum 15.11. jeden Jahres gezahlt. 
Die Grundlage zur Auszahlung bildet eine namentliche Unterset-
zung aller Anspruchsberechtigten. Diese ist bis zum 01.11. jeden 
Jahres vorzulegen.

3.  Die Aufwandsentschädigung nach § 1 Punkt 5 bis 6 dieser Sat-
zung wird nach den angewiesenen Maßnahmen personenbezo-
gen monatlich abgerechnet und angewiesen.

4.  Nimmt ein Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr Frankfurt 
(Oder) mehrere mit einer Aufwandsentschädigung verbundene 
Funktionen nach § 1 Punkt 1 bis 4 wahr, erhält er nur die jeweils 
höchste Aufwandsentschädigung.

5.  Die Aufwandsentschädigung nach § 1 Punkt 5 für Theater-/Brand-
sicherheitswachen wird nur für die vom Träger des Brandschutzes 
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5.2.2. „Medaille für Treue Dienste“ – 
  10 Jahre Kupfer   40,00 €/Kamerad
  „Medaille für Treue Dienste“ –  
  20 Jahre Bronze   60,00 €/Kamerad
  „Medaille für Treue Dienste“ – 
  30 Jahre Silber   85,00 €/Kamerad
  „Medaille für Treue Dienste“ – 
  40 Jahre Gold 125,00 €/Kamerad
  „Medaille für Treue Dienste“ –
  50 Jahre  150,00 €/Kamerad
  Feuerwehrehrenzeichen in Silber  150,00 €/Kamerad
  Feuerwehrehrenzeichen in Gold 180,00 €/Kamerad
  Feuerwehrehrenzeichen der Sonderstufe 
  in Gold 200,00 €/Kamerad

5.2.3. In Würdigung langjähriger treuer Dienste werden zur Verab-
schiedung aus dem aktiven Dienst nach mehr als 40 Dienst-
jahren Kameraden mit einem Präsent im Wert von 160,00 €/
Kamerad geehrt.

5.2.4. Die Mitglieder des Stadtfeuerwehrverbandes Frankfurt (Oder) 
e.V. werden jährlich mit  8,00 €/Kamerad gefördert.

5.2.5. Zur Ehrung verdienstvoller Feuerwehrleute wird jährlich ein 
Pauschalbetrag von 4.000 € zur Verfügung gestellt.

6. Vorschlags- und Antragsverfahren
6.1. Die Freiwillige Feuerwehr Frankfurt (Oder) und der Stadtfeuer-

wehrverband Frankfurt (Oder) e.V. legen der Stadt bis spätestens 
zum 30. April die Anträge für das Folgejahr für die Haushaltspla-
nung vor.

7. Zahlungsweise
 Die Zuwendung nach Punkt 5.2.1. bis 5.2.3. erfolgt jährlich im Sep-

tember zweckgebunden über den Stadtfeuerwehrverband Frank-
furt (Oder) e.V. an die Freiwillige Feuerwehr.

 Die Zuwendungen nach Punkt 5.2.4. erfolgen zweckgebunden 
zur satzungsgemäßen Verwendung im Mai jeden Jahres an den 
Stadtfeuerwehrverband Frankfurt (Oder) e.V.. Die Zuwendung 
nach Punkt 5.2.5. erfolgt jährlich zweckgebunden im März jeden 
Jahres.

 Zur Kontrolle der Einhaltung der Zweckbindungen sind Verwen-
dungsnachweise bis zum 01.04. des Folgejahres der Stadtverwal-
tung unaufgefordert vorzulegen.

8. Inkrafttreten
 Diese Richtlinie tritt rückwirkend zum 01.01.2011 in Kraft.
 Gleichzeitig tritt die Richtlinie zur Förderung des Brandschutzes 

in der Stadt Frankfurt (Oder)  vom 18.07.2001, veröffentlicht im 
Amtsblatt Nr. 7, vom 25. Juli 2001, außer Kraft.

Frankfurt (Oder),   06.05.2011

Dr. Martin Wilke
Oberbürgermeister

Richtlinie zur Förderung des Brandschutzes  
in der Stadt Frankfurt (Oder) 

1. Zuwendungszweck
1.1. Die Stadt Frankfurt (Oder) gewährt der Freiwilligen Feuerwehr 

Frankfurt (Oder) und dem Stadtfeuerwehrverband Frankfurt 
(Oder) e.V. zur Sicherung des ehrenamtlichen Personalbestandes 
Zuwendungen zur Erfüllung der ihr auf dem Gebiet des Brand-
schutzes und der technischen Hilfeleistung obliegenden Auf-
gaben sowie zur Gestaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr 
(Grundlage: Gesetz zur Neuordnung des Brand- und Katastro-
phenschutzrecht des Landes Brandenburg (BbgBKG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 24. Mai 2004 (GVBl I S. 65) und die 
Allgemeine Weisung über die Organisation, Mindeststärke und 
Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren vom 23.Januar 2007).

1.2. Rechtsanspruch
 Ein Anspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. Die 

Bewilligung der Förderung erfolgt nach pflichtgemäßem Ermes-
sen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

2. Art der Förderung
2.1. Bezuschussung der Freiwilligen Feuerwehr für die Pflege und Eh-

rung der Kameradschaft, der Tradition und der Jugendarbeit 

2.2. Zuwendung für Dienstjubiläen nach Punkt 5.2.2. in Form von Eh-
rengeschenken zur Würdigung langjähriger Dienste in der Freiwil-
ligen Feuerwehr und in Untersetzung des Gesetzes über die Stif-
tung eines Feuerwehr-Ehrenzeichens vom 14.02.1994 sowie des 
Gesetzes über die Verleihung einer Medaille für Treue Dienste in 
der Freiwilligen Feuerwehr vom 28.06.1999.

2.3. Zuwendung für die Verabschiedung nach Punkt 5.2.3. von Ange-
hörigen der Freiwilligen Feuerwehr nach mehr als 40 Dienstjahren 
aus dem aktiven Feuerwehrdienst;

2.4. Bezuschussung des Stadtfeuerwehrverbandes Frankfurt (Oder) 
e.V. nach Punkt 5.2.4., der die Belange der Feuerwehr und ihrer 
Mitglieder vertritt und zur Gewährleistung des Brandschutzes in 
allen Bereichen der Stadt Frankfurt (Oder) beiträgt.

2.5. Zuwendung nach Punkt 5.2.5. zur Ausgestaltung eines jährlichen 
Kulturprogrammes mit dem Zweck der Ehrung verdienstvoller 
Feuerwehrleute.

3. Zuwendungsempfänger
3.1. Freiwillige Feuerwehr Frankfurt (Oder) und/oder deren Kamera-

den

3.2. Stadtfeuerwehrverband Frankfurt (Oder) e.V. und/oder dessen Ka-
meraden

4. Zuwendungsvoraussetzung
4.1. Die Zuwendung erfolgt auf der Grundlage von jährlich aktualisier-

ten Mitgliederzahlen der Freiwilligen Feuerwehr Frankfurt (Oder), 
unterteilt in Einsatzabteilung, Jugendabteilung, Alters- und Eh-
renabteilung sowie Feuerwehrorchester und des Stadtfeuerwehr-
verbandes Frankfurt (Oder) e.V..

5. Umfang und Höhe der Zuwendung
5.1. Für die Bezuschussung der Freiwilligen Feuerwehr und des Stadt-

feuerwehrverbandes Frankfurt (Oder) e.V. soll eine jährliche Zu-
wendung erfolgen.

5.2. Bemessungsgrundlage
 Bei der jährlichen Förderung der Kameraden der Freiwilligen Feu-

erwehr sind folgende Kostengruppen zugrunde gelegt:

5.2.1. Einsatzabteilung  15,00 €/Kamerad
  Jugendfeuerwehr  10,00 €/Kamerad
  Alters-/Ehrenabteilung  10,00 €/Kamerad
  Feuerwehrorchester  10,00 €/Kamerad
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Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben 
werden. Das Ergebnis der Behandlung von Stellungnahmen wird den 
Einsendern nach Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung 
mitgeteilt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan und 
die Flächennutzungsplanänderung unberücksichtigt bleiben kön-
nen. Ein späterer Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung 
ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht wer-
den, die vom Antragsteller im Rahmen dieser Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können. Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlich-
keitsbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können 
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt blei-
ben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleit-
plans nicht von Bedeutung ist.

Ort der Auslegung:
Stadtverwaltung Frankfurt (Oder)
Dezernat Stadtentwicklung, Bauen, Umweltschutz und Kultur
Stadthaus, Goepelstraße 38, 15234 Frankfurt (Oder), Haus 1, 1.OG, 
Auskünfte / Niederschrift von Stellungnahmen in Zimmer 1.421 (Fon 
0335/552 6107)

Dauer der Auslegung:
vom 09.06.2011 bis einschließlich 11.07.2011 während folgender 
Dienststunden:
Montag und Mittwoch von 09.00 - 12.00 und von 13.00 – 16.00 Uhr,
Dienstag von 09.00 - 12.00 und von 13.00 – 18.00 Uhr,
Donnerstag von 09.00 - 12.00 und von 13.00 – 16.00 Uhr, Freitag von 
09.00 – 12.00 Uhr

sowie nach telefonischer Vereinbarung auch außerhalb dieser Zeiten.

* Baugesetzbuch (BauGB i.d.F. der Bekanntmachung vom  23.09.2004, BGBl. 
I S. 2414  zuletzt geändert durch Artikel  4 des Gesetzes vom 12.04.2011, 
BGBl. I S. 619)

Bitte beachten Sie auch die Veröffentlichungen unter www.frankfurt-
oder.de  (Bürgerservice - Leben, Arbeiten und Wohnen - Wohnen, 
Bauen, Immobilien - Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung) als 
ergänzende Informationsmöglichkeit.
 
Anlage: Übersichtskarte zur Abgrenzung des Plangebiets (siehe S. 47)

Frankfurt (Oder), den 24.05.2011

Dr. Martin Wilke
Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Aufstellung der 4. Änderung des Bebauungsplanes BP-04-006 
''Wohnungsbaustandort Römerhügel'' und parallele Änderung 

des Flächennutzungsplanes der Stadt Frankfurt (Oder), Öffentli-
che Auslegung der Entwürfe gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch*

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Frankfurt (Oder) hat 
am 05.05.2011 den Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes 
BP-04-006 ''Wohnungsbaustandort Römerhügel'' (Stand 01.04.2011) 
gebilligt und dessen öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 Bauge-
setzbuch* beschlossen. Weiterhin wurde der Entwurf der parallelen 
Änderung des Flächennutzungsplanes (Stand 23.03.2011) gebilligt 
und zur öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch be-
stimmt. Der Oberbürgermeister wurde beauftragt, die beiden Plan-
entwürfe mit Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegen-
den umweltbezogenen Stellungnahmen öffentlich auszulegen und 
die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zu beteili-
gen. Die Ergebnisse der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die ein-
gehenden Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange sollen im Wege der Abwägung behandelt und der 
Stadtverordnetenversammlung zur Wertung vorgelegt werden. Der 
Stadtverordnetenversamlung soll der Bebauungsplan und die Ände-
rung des Flächennutzungsplanes zum Beschluss vorgelegt werden.

Diese Beschlüsse werden hiermit ortsüblich bekannt gemacht. Sie 
können im vollen Wortlaut während der allgemeinen Sprechzeiten 
im Bauamt, Zimmer 1.421 (Stadtverwaltung Frankfurt (Oder), Dezer-
nat Stadtentwicklung, Bauen, Umweltschutz und Kultur, Stadthaus, 
Goepelstraße 38, 15234 Frankfurt (Oder), Haus 1, 1.OG) eingesehen 
werden.

Das Planungsgebiet wird begrenzt, im Norden von der Kleingarten-
anlage „Damaschkeweg“, im Osten von der Bebauung der Straße Am 
kleinen Stern sowie der Bebauung der Ikarusstraße, im Süden grenzt 
der Änderungsgeltungsbereich an die Bebauung der Stichstraßen 
Saturn-, Merkur-, Jupiter- und Marsweg, verläuft an der Nordwest-
seite des Hauptzollamtes bis auf die Kopernikusstraße. Der Ände-
rungsgeltungsbereich verläuft auf der Ostseite der Kopernikusstraße 
gen Norden bis zur alten Nuhnenstraße, südlich der Stichstraße zur 
Erschließung des Garagenstandortes auf der westlichen Flurstücks-
grenze des Flurstückes 416 der Flur 99 wieder nördlich bis zur Klein-
gartenanlage (Siehe auch Abgrenzung des Plangebietes auf bei-
gefügter Übersichtskarte). Der Flächennutzungsplan weist für das 
Plangebiet die Darstellung von Wohnbauflächen aus, die künftige 
Darstellung erfolgt als Sondergebiet „Solarenergienutzung“.

Der Entwurf des Bebauungsplanes BP-04-006 ''Wohnungsbaustand-
ort Römerhügel'' und der Änderung des Flächennutzungsplanes 
liegt mit Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen zur Einsicht für die Dauer eines 
Monats gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch* öffentlich aus. 

Folgende Umweltinformationen sind neben dem Umweltberichts-
entwurf verfügbar: 
Der Landschaftsplan für die Stadt Frankfurt (Oder) sowie fachbehörd-
liche und sonstige umweltbezogene Stellungnahmen im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligung, im Einzelnen vom 

Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung – Gemeinsame Lan-
desplanungsabteilung zu den Belangen der Raumordnung;
Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Regio-
nalabteilung Ost zu den Belangen Immissionsschutz, Wasserwirt-
schaft, Naturschutz;
Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände GbR zu den Belangen 
Naturschutz;
Zentraldienst der Polizei, Kampfmittelbeseitigungsdienst zur Kampf-
mittelbelastung;
Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe zu Belangen von 
Bergbau und Geologie;
Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologi-
sches Landesmuseum zu den Belangen Bodendenkmalschutz und 
–pflege, Denkmalpflege;
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Übersichtskarte zur Abgrenzung des Plangebiets (zu Seite 46)

Flur 99

Flur 104

3

9

3

1

8

4

3

6

6

7

5

2

6
7 98

5

7

4

2

43

3

8

8

3

51

89

88

56
34

38

35

39

99

86

21

20

23

23

80
82

83

88

79

11

12

19

90

91

44

43

74

75

72

46

52

51

50

49

47

53

48

73

20

45

93

92

76

77

26

78

84

89

86

85

95

26

65

20

50

23

22

41

42

40

10

16

19

24

25

21

22

17

98

97

96

11

43

44

47

99

98

92

72

75

74

73

71

60

63

76

33

24

29

18

27

17

15

31

22

21

10

71

71

11

20

13

13

12

88

12

1421

14

73

72
71

70
69

68

67
66

6549

48

47 46

45
44 43

42

41

40
39

38

33

29

28

49

48

37

25

78

61

64

63

62

61

57

56
55

52

77

35

64
63

33
36

37

67

27

28

26

23

2029

32
25

11

50

71

72

10

10

12

51

50

49

94

46

45

87

87

30

23

10

10

13

11

10

53

52

58

54
53

51

26

59

10

88

30

71

691

126

125

123

122

121

134

680

679

135

197

141

138

236

234

152

151

134

100

678

626

625
624

154

288

316

312

308

138

142

673

672

669

668

155

141

139

127

491

674

130

129

128

124

475

670

137

132 476

504

235

237

147

143

500

499

496495

494

493

700

698

244243

454

196

195

183

182

181

245

236

455

187

148

159

156

158

175

146

145

144

140

185

436

645

202

128

193

199

130

235

683

682

282

684

435
432

431

416

480

704

660

230

232

152

429425
424423

421
285

286

267

104

438

437

379

371

489488

289

430

453

451

343

174

173

242

241

240

239

225

224

222
221

278

201

170

176

163

162 169

200

172

171

166
110

112

111

440

238

219

218

217

167

165

109

450

177

168

447

448

102

208

206

503

681

415

594

595

593

592

207

205

105

629

501

659

658

342

337

336

164

290

223

220

101

104

277

276

247

246

245

241

240

239

238

133

707

706

705

635

631

701

120

452

112
114361

362

347

350

351

348

349

346

340

302

288

287

286

282

283

281

279

278

270

273

272

249

267

264

263

262

178

177 176

175
174

173

172
171

170

169
168

167

166

165

329

331

199
198

533

532

201

136

703

651

646

647

623

612

610

649

585

584

583

582

577

556

555

553

552

551

550

549
548

547

542

541

540

539

538

535

534

525

554

688

687

686

650

322

321

320

319

318

317

315314313

311310309

676

657

656

643

642

641

640

613 607

370

588

587

648

692 693

543

537

536

524

523

522

521

520

515

514

511

510

507

372

261

474

485

627

487

473
472

471

470

465

464

462

460

459

458457

461

456

479

690

689

477

426

269

419

418

417

478

483

482

685

605

481

414

413

412

411

410

409

408

407

406

307

306

305

304

303

302

301

300

299

292

405

404

400

399

398

397

396

395

394

280

277

266

265

257

603

600596

215

386

385
384

383
382

381
380

449

368
367

366365364
363

362
361

360

359

358

357

356

355

354

353

352

351
350

349

348

347

346

345

344
343

342341340339

338
337

336
335

334
333

332

330
329

328
327

326

325

324

323

378

377

376

375

374

373

662

604

696 695

633

446

445

444

586

498

497

200

137

188

102

131

268

699

697

234

140

138

164

112

112

100

196

115

153

122

258

256

255

251

217

216

214

213

212

210

209

208

207

161

159

158

154

153

149

148

130
129

128

123

116

115

114

215

134

133

132

162

160

110

109

108

275

244

242

142141

140

252

211

205

204

196

173

671

335

152

486

484

283

226

147
146

145

328

339

233

147

146

139

103

157156

151

117

119

644

204

191

115

120

677

103

338

334

332

145

250

248

218

163

154

149

155

150
148

130

439

156

206

155

254

253

152

143

139

257

164

163

157

112

111

120

119
118

117

113

269

121

333

202
201

203

200

197

195

341

116

285

221

220

219

194

136

135

131 127

138

137

126
125

124

243

151

150

144

118

5

5

7

3

2

2

2

2

2

1

3

1

3

1

1

2

2

1

1

1

3

2

2

2

1

5

1

1

7

2

2
1

3

5

1

2

2

8

2

1

1

1

1

1

2

1

3

8

7

4

1

1

1

1

3

1

3

2

32

675

198

266265

434

222

Übersichtsplan 
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Öffentliche Bekanntmachung 

eines Antrags nach § 9 Absatz 4 Grundbuchbereinigungsgesetz 
in der Gemarkung Frankfurt (Oder) im Bereich  

der Stadt Frankfurt (Oder) 

- Aktenzeichen: 09.53 – 1637

Die Firma Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH, Karl-Marx-Straße 195 
in 15230 Frankfurt (Oder), hat mit Datum vom 31. August 2010, ein-
gegangen am 19. April 2011, einen Antrag auf Bescheinigung von 
beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten zum Besitz und Betrieb 
sowie zur Unterhaltung und Erneuerung einer bereits bestehenden 
Energieanlage (Sekundärnetz Frankfurt (Oder) Abschnitt „Sekundär-
netz WÜST 7.0“) nebst Einrichtungen und Zubehör bzw. Neben- und 
Sonderanlagen für Grundstücke in der Gemarkung Frankfurt (Oder) 
in der Stadt Frankfurt (Oder) gestellt. Dieser Antrag wird unter dem 
Aktenzeichen 09.53 - 1637 geführt. 

Der Antrag wird hiermit gemäß § 9 Absatz 4 Satz 2 Grundbuchbe-
reinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2192), 
zuletzt geändert durch Artikel 63 der Verordnung vom 25. November 
2003 (BGBl. I S. 2304), in Verbindung mit § 7 Absatz 1 der Verordnung 
zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer 
Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts-Durch-
führungsverordnung, SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I 
S. 3900) öffentlich bekannt gemacht. 

Auslegung:
Die Antragsunterlagen können von den Berechtigten innerhalb von 
vier Wochen nach dem ersten Tag der Veröffentlichung im Ministe-
rium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten (Haus 8A, Zimmer 
218), Heinrich-Mann-Allee 107 in 14473 Potsdam, nach Terminverein-
barung unter (0331) 866 - 1684 oder 1686  (montags bis donnerstags 
in der Zeit von 08.00 bis 15.00 Uhr und freitags in der Zeit von 08.00 
bis 12.00 Uhr) - bzw. nach vorheriger Absprache auch außerhalb 
dieser Zeiten - eingesehen werden. Die Frage, ob ein Grundstück be-
troffen ist, kann vorab unter Angabe der Gemarkung, Flur, Flurstücks-
nummer und des Aktenzeichens telefonisch geklärt werden.

Hinweis zum Einlegen von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen auf dem 
Gebiet der ehemaligen DDR eine Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 
1990 genutzten und am 25. Dezember 1993 betriebenen Energiean-
lagen entstanden. Durch diese beschränkte persönliche Dienstbar-
keit wird der Stand vom 3. Oktober 1990 dokumentiert. Alle danach 
eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks 
über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, 
müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Versor-
gungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbaube-
rechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück 
geregelt werden. 
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann ein 
Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständ-
nis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird. Ein in der Sache 
begründeter Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die 
Anlage bzw. Leitung am 3. Oktober 1990 nicht genutzt und/oder am 
25. Dezember 1993 vom Energieversorgungsunternehmen oder des-
sen Rechtsnachfolger nicht betrieben worden ist oder dass die in den 
Unterlagen dargestellte Leitungsführung fehlerhaft (also anders als 
vom Unternehmen) dargestellt ist. 
Der Widerspruch kann innerhalb von vier Wochen nach dem ersten 
Tag der öffentlichen Bekanntmachung beim Ministerium für Wirt-
schaft und Europaangelegenheiten - Referat 24 -, Heinrich-Mann-
Allee 107 in 14473 Potsdam durch den Berechtigten (Grundstücksei-
gentümer, Erbbauberechtigter usw.) schriftlich oder zur Niederschrift  
erhoben werden. Wir möchten Sie bitten, nur in wirklich begründeten 
Fällen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Potsdam,    29. April 2011

Im Auftrag
(Grunenberg)

Bekanntmachung

über Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung  
Frankfurt (Oder) aus ihrer 20. Sitzung am 05.05.2011 

Die Stadtverordnetenversammlung hat folgende Beschlüsse gefasst:

Berufung einer sachkundigen Einwohnerin  in den Kulturaus-
schuss
Die Stadtverordnetenversammlung beruft gemäß § 43 Abs. 4 der 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg für die Fraktion der 
SPD Frau Elisabeth Hammann-Labitzke als sachkundige Einwohne-
rin in den Kulturausschuss.

Berufung der/des Integrationsbeauftragten
Frau Anna Kuntze wird mit Wirkung vom 16.05.2011 als Integrati-
onsbeauftragte der Stadt Frankfurt (Oder) berufen.

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2011 des Eigenbetriebes KUL-
TURBETRIEBE Frankfurt (Oder)

Gefahrenabwehrbedarfsplan der Stadt Frankfurt (Oder) vom 
10.09.2010

Die Stadtverordnetenversammlung nahm zur Kenntnis:
· Regionaler Wachstumskern Frankfurt (Oder)/Eisenhüttenstadt
 Standortentwicklungskonzept 2010

Frankfurt (Oder), 06.05.2011

Dr. Martin Wilke
Oberbürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung 

eines Antrags nach § 9 Absatz 4 Grundbuchbereinigungsgesetz 
in der Gemarkung Frankfurt (Oder) im Bereich  

der Stadt Frankfurt (Oder) 

- Aktenzeichen: 09.53 – 1895

Die Firma Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH, Karl-Marx-Straße 195 in 
15230 Frankfurt (Oder), hat mit Datum vom 22. November 2010, ein-
gegangen am 14. Januar 2011, einen Antrag auf Bescheinigung von 
beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten zum Besitz und Betrieb 
sowie zur Unterhaltung und Erneuerung einer bereits bestehenden 
Energieanlage (Sekundärnetz Frankfurt (Oder) Abschnitt „Sekundär-
netz WÜST 0.1“) nebst Einrichtungen und Zubehör bzw. Neben- und 
Sonderanlagen für Grundstücke in der Gemarkung Frankfurt (Oder) 
in der Stadt Frankfurt (Oder) gestellt. Dieser Antrag wird unter dem 
Aktenzeichen 09.53 - 1895 geführt. 

Der Antrag wird hiermit gemäß § 9 Absatz 4 Satz 2 Grundbuchbe-
reinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2192), 
zuletzt geändert durch Artikel 63 der Verordnung vom 25. November 
2003 (BGBl. I S. 2304), in Verbindung mit § 7 Absatz 1 der Verordnung 
zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer 
Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts-Durch-
führungsverordnung, SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I 
S. 3900) öffentlich bekannt gemacht. 

Auslegung:
Die Antragsunterlagen können von den Berechtigten innerhalb von 
vier Wochen nach dem ersten Tag der Veröffentlichung im Ministe-
rium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten (Haus 8A, Zimmer 
218), Heinrich-Mann-Allee 107 in 14473 Potsdam, nach Terminverein-
barung unter (0331) 866 - 1684 oder 1686  (montags bis donnerstags 
in der Zeit von 08.00 bis 15.00 Uhr und freitags in der Zeit von 08.00 
bis 12.00 Uhr) - bzw. nach vorheriger Absprache auch außerhalb 
dieser Zeiten - eingesehen werden. Die Frage, ob ein Grundstück be-
troffen ist, kann vorab unter Angabe der Gemarkung, Flur, Flurstücks-
nummer und des Aktenzeichens telefonisch geklärt werden.

Hinweis zum Einlegen von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen auf dem 
Gebiet der ehemaligen DDR eine Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 
1990 genutzten und am 25. Dezember 1993 betriebenen Energiean-
lagen entstanden. Durch diese beschränkte persönliche Dienstbar-
keit wird der Stand vom 3. Oktober 1990 dokumentiert. Alle danach 
eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks 
über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, 
müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Versor-
gungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbaube-
rechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück 
geregelt werden. 
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann ein 
Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständ-
nis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird. Ein in der Sache 
begründeter Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die 
Anlage bzw. Leitung am 3. Oktober 1990 nicht genutzt und/oder am 
25. Dezember 1993 vom Energieversorgungsunternehmen oder des-
sen Rechtsnachfolger nicht betrieben worden ist oder dass die in den 
Unterlagen dargestellte Leitungsführung fehlerhaft (also anders als 
vom Unternehmen) dargestellt ist. 
Der Widerspruch kann innerhalb von vier Wochen nach dem ersten 
Tag der öffentlichen Bekanntmachung beim Ministerium für Wirt-
schaft und Europaangelegenheiten - Referat 24 -, Heinrich-Mann-
Allee 107 in 14473 Potsdam durch den Berechtigten (Grundstücksei-
gentümer, Erbbauberechtigter usw.) schriftlich oder zur Niederschrift  
erhoben werden. Wir möchten Sie bitten, nur in wirklich begründeten 
Fällen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Potsdam,    29. April 2011

Im Auftrag
(Grunenberg)

Öffentliche Bekanntmachung 

eines Antrags nach § 9 Absatz 4 Grundbuchbereinigungsgesetz 
in der Gemarkung Frankfurt (Oder) im Bereich  

der Stadt Frankfurt (Oder) 

- Aktenzeichen: 09.53 – 1894

Die Firma Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH, Karl-Marx-Straße 195 in 
15230 Frankfurt (Oder), hat mit Datum vom 15. November 2010, ein-
gegangen am 14. Januar 2011, einen Antrag auf Bescheinigung von 
beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten zum Besitz und Betrieb 
sowie zur Unterhaltung und Erneuerung einer bereits bestehenden 
Energieanlage (Sekundärnetz Frankfurt (Oder) Abschnitt „Sekundär-
netz WÜST 0.4“) nebst Einrichtungen und Zubehör bzw. Neben- und 
Sonderanlagen für Grundstücke in der Gemarkung Frankfurt (Oder) 
in der Stadt Frankfurt (Oder) gestellt. Dieser Antrag wird unter dem 
Aktenzeichen 09.53 - 1894 geführt. 

Der Antrag wird hiermit gemäß § 9 Absatz 4 Satz 2 Grundbuchbe-
reinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2192), 
zuletzt geändert durch Artikel 63 der Verordnung vom 25. November 
2003 (BGBl. I S. 2304), in Verbindung mit § 7 Absatz 1 der Verordnung 
zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer 
Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts-Durch-
führungsverordnung, SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I 
S. 3900) öffentlich bekannt gemacht. 

Auslegung:
Die Antragsunterlagen können von den Berechtigten innerhalb von 
vier Wochen nach dem ersten Tag der Veröffentlichung im Ministe-
rium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten (Haus 8A, Zimmer 
218), Heinrich-Mann-Allee 107 in 14473 Potsdam, nach Terminverein-
barung unter (0331) 866 - 1684 oder 1686  (montags bis donnerstags 
in der Zeit von 08.00 bis 15.00 Uhr und freitags in der Zeit von 08.00 
bis 12.00 Uhr) - bzw. nach vorheriger Absprache auch außerhalb 
dieser Zeiten - eingesehen werden. Die Frage, ob ein Grundstück be-
troffen ist, kann vorab unter Angabe der Gemarkung, Flur, Flurstücks-
nummer und des Aktenzeichens telefonisch geklärt werden.

Hinweis zum Einlegen von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen auf dem 
Gebiet der ehemaligen DDR eine Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 
1990 genutzten und am 25. Dezember 1993 betriebenen Energiean-
lagen entstanden. Durch diese beschränkte persönliche Dienstbar-
keit wird der Stand vom 3. Oktober 1990 dokumentiert. Alle danach 
eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks 
über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, 
müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Versor-
gungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbaube-
rechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück 
geregelt werden. 
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann ein 
Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständ-
nis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird. Ein in der Sache 
begründeter Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die 
Anlage bzw. Leitung am 3. Oktober 1990 nicht genutzt und/oder am 
25. Dezember 1993 vom Energieversorgungsunternehmen oder des-
sen Rechtsnachfolger nicht betrieben worden ist oder dass die in den 
Unterlagen dargestellte Leitungsführung fehlerhaft (also anders als 
vom Unternehmen) dargestellt ist. 
Der Widerspruch kann innerhalb von vier Wochen nach dem ersten 
Tag der öffentlichen Bekanntmachung beim Ministerium für Wirt-
schaft und Europaangelegenheiten - Referat 24 -, Heinrich-Mann-
Allee 107 in 14473 Potsdam durch den Berechtigten (Grundstücksei-
gentümer, Erbbauberechtigter usw.) schriftlich oder zur Niederschrift  
erhoben werden. Wir möchten Sie bitten, nur in wirklich begründeten 
Fällen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Potsdam,    29. April 2011

Im Auftrag
(Grunenberg)



Seite 50

Öffentliche Bekanntmachung 

eines Antrags nach § 9 Absatz 4 Grundbuchbereinigungsgesetz 
in der Gemarkung Frankfurt (Oder) im Bereich  

der Stadt Frankfurt (Oder) 

- Aktenzeichen: 09.53 – 1897

Die Firma Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH, Karl-Marx-Straße 195 in 
15230 Frankfurt (Oder), hat mit Datum vom 15. November 2010, ein-
gegangen am 17. Januar 2011, einen Antrag auf Bescheinigung von 
beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten zum Besitz und Betrieb 
sowie zur Unterhaltung und Erneuerung einer bereits bestehenden 
Energieanlage (Sekundärnetz Frankfurt (Oder) Abschnitt „Sekundär-
netz WÜST 0.3“) nebst Einrichtungen und Zubehör bzw. Neben- und 
Sonderanlagen für Grundstücke in der Gemarkung Frankfurt (Oder) 
in der Stadt Frankfurt (Oder) gestellt. Dieser Antrag wird unter dem 
Aktenzeichen 09.53 - 1897 geführt. 

Der Antrag wird hiermit gemäß § 9 Absatz 4 Satz 2 Grundbuchbe-
reinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2192), 
zuletzt geändert durch Artikel 63 der Verordnung vom 25. November 
2003 (BGBl. I S. 2304), in Verbindung mit § 7 Absatz 1 der Verordnung 
zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer 
Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts-Durch-
führungsverordnung, SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I 
S. 3900) öffentlich bekannt gemacht. 

Auslegung:
Die Antragsunterlagen können von den Berechtigten innerhalb von 
vier Wochen nach dem ersten Tag der Veröffentlichung im Ministe-
rium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten (Haus 8A, Zimmer 
218), Heinrich-Mann-Allee 107 in 14473 Potsdam, nach Terminverein-
barung unter (0331) 866 - 1684 oder 1686  (montags bis donnerstags 
in der Zeit von 08.00 bis 15.00 Uhr und freitags in der Zeit von 08.00 
bis 12.00 Uhr) - bzw. nach vorheriger Absprache auch außerhalb 
dieser Zeiten - eingesehen werden. Die Frage, ob ein Grundstück be-
troffen ist, kann vorab unter Angabe der Gemarkung, Flur, Flurstücks-
nummer und des Aktenzeichens telefonisch geklärt werden.

Hinweis zum Einlegen von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen auf dem 
Gebiet der ehemaligen DDR eine Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 
1990 genutzten und am 25. Dezember 1993 betriebenen Energiean-
lagen entstanden. Durch diese beschränkte persönliche Dienstbar-
keit wird der Stand vom 3. Oktober 1990 dokumentiert. Alle danach 
eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks 
über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, 
müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Versor-
gungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbaube-
rechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück 
geregelt werden. 
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann ein 
Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständ-
nis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird. Ein in der Sache 
begründeter Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die 
Anlage bzw. Leitung am 3. Oktober 1990 nicht genutzt und/oder am 
25. Dezember 1993 vom Energieversorgungsunternehmen oder des-
sen Rechtsnachfolger nicht betrieben worden ist oder dass die in den 
Unterlagen dargestellte Leitungsführung fehlerhaft (also anders als 
vom Unternehmen) dargestellt ist. 
Der Widerspruch kann innerhalb von vier Wochen nach dem ersten 
Tag der öffentlichen Bekanntmachung beim Ministerium für Wirt-
schaft und Europaangelegenheiten - Referat 24 -, Heinrich-Mann-
Allee 107 in 14473 Potsdam durch den Berechtigten (Grundstücksei-
gentümer, Erbbauberechtigter usw.) schriftlich oder zur Niederschrift  
erhoben werden. Wir möchten Sie bitten, nur in wirklich begründeten 
Fällen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Potsdam,    29. April 2011

Im Auftrag
(Grunenberg)

Öffentliche Bekanntmachung 

eines Antrags nach § 9 Absatz 4 Grundbuchbereinigungsgesetz 
in der Gemarkung Frankfurt (Oder) im Bereich  

der Stadt Frankfurt (Oder) 

- Aktenzeichen: 09.53 – 1896

Die Firma Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH, Karl-Marx-Straße 195 in 
15230 Frankfurt (Oder), hat mit Datum vom 06. Dezember 2010, ein-
gegangen am 17. Januar 2011, einen Antrag auf Bescheinigung von 
beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten zum Besitz und Betrieb 
sowie zur Unterhaltung und Erneuerung einer bereits bestehenden 
Energieanlage (Sekundärnetz Frankfurt (Oder) Abschnitt „Sekundär-
netz WÜST 2.1“) nebst Einrichtungen und Zubehör bzw. Neben- und 
Sonderanlagen für Grundstücke in der Gemarkung Frankfurt (Oder) 
in der Stadt Frankfurt (Oder) gestellt. Dieser Antrag wird unter dem 
Aktenzeichen 09.53 - 1896 geführt. 

Der Antrag wird hiermit gemäß § 9 Absatz 4 Satz 2 Grundbuchbe-
reinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2192), 
zuletzt geändert durch Artikel 63 der Verordnung vom 25. November 
2003 (BGBl. I S. 2304), in Verbindung mit § 7 Absatz 1 der Verordnung 
zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer 
Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts-Durch-
führungsverordnung, SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I 
S. 3900) öffentlich bekannt gemacht. 

Auslegung:
Die Antragsunterlagen können von den Berechtigten innerhalb von 
vier Wochen nach dem ersten Tag der Veröffentlichung im Ministe-
rium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten (Haus 8A, Zimmer 
218), Heinrich-Mann-Allee 107 in 14473 Potsdam, nach Terminverein-
barung unter (0331) 866 - 1684 oder 1686  (montags bis donnerstags 
in der Zeit von 08.00 bis 15.00 Uhr und freitags in der Zeit von 08.00 
bis 12.00 Uhr) - bzw. nach vorheriger Absprache auch außerhalb 
dieser Zeiten - eingesehen werden. Die Frage, ob ein Grundstück be-
troffen ist, kann vorab unter Angabe der Gemarkung, Flur, Flurstücks-
nummer und des Aktenzeichens telefonisch geklärt werden.

Hinweis zum Einlegen von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen auf dem 
Gebiet der ehemaligen DDR eine Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 
1990 genutzten und am 25. Dezember 1993 betriebenen Energiean-
lagen entstanden. Durch diese beschränkte persönliche Dienstbar-
keit wird der Stand vom 3. Oktober 1990 dokumentiert. Alle danach 
eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks 
über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, 
müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Versor-
gungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbaube-
rechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück 
geregelt werden. 
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann ein 
Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständ-
nis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird. Ein in der Sache 
begründeter Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die 
Anlage bzw. Leitung am 3. Oktober 1990 nicht genutzt und/oder am 
25. Dezember 1993 vom Energieversorgungsunternehmen oder des-
sen Rechtsnachfolger nicht betrieben worden ist oder dass die in den 
Unterlagen dargestellte Leitungsführung fehlerhaft (also anders als 
vom Unternehmen) dargestellt ist. 
Der Widerspruch kann innerhalb von vier Wochen nach dem ersten 
Tag der öffentlichen Bekanntmachung beim Ministerium für Wirt-
schaft und Europaangelegenheiten - Referat 24 -, Heinrich-Mann-
Allee 107 in 14473 Potsdam durch den Berechtigten (Grundstücksei-
gentümer, Erbbauberechtigter usw.) schriftlich oder zur Niederschrift  
erhoben werden. Wir möchten Sie bitten, nur in wirklich begründeten 
Fällen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Potsdam,    29. April 2011

Im Auftrag
(Grunenberg)
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E-Mail: katrin.manke@naturschutzfonds.de
Internet: www.naturschutzfonds.de

Triops – Ökologie und Landschaftsplanung GmbH 
Fr. Susan Heinker
Leipziger Str. 27
06108 Halle (Saale)
Tel: 0345 /5170620
E-Mail: s.heinker@triops-consult.de
Internet: www.triops-consult.de

Anlage: Übersichtskarte 1 und 2 (siehe S. 51 und 52)

Managementplanung in den FFH-Gebieten  
im Raum Frankfurt/Oder

Im Land Brandenburg gibt es insgesamt 620 Fauna-Flora-Habitat-
Gebieten (FFH-Gebiete). Die gesetzliche Grundlage zur Ausweisung 
von FFH-Gebieten, mit dem Ziel der Sicherung der Artenvielfalt 
durch den Erhalt der natürlichen Lebensräume sowie der wild le-
benden Tiere und Pflanzen im Gebiet der Mitgliedstaaten der EU, ist 
die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie). Zusammen mit 
den Vogelschutzgebieten bilden die FFH-Gebiete das europäische 
Schutz-gebietssystem „NATURA 2000“. Entsprechend Artikel 6 (1) und 
(2) der FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG) werden für diese Schutz-
gebiete Management pläne erstellt, in denen auf der Grundlage der 
naturschutzfachlichen Bestandsaufnahme die zur Umsetzung der 
Schutzziele geeigneten Maßnahmen festgelegt werden.
Wirtschaftliche, soziale, kulturelle und regionale Anforderungen wer-
den in der Managementplanung berücksichtigt, um eine nachhaltige 
Entwicklung zu fördern. Begleitende Arbeitsgruppen aus Behörden-
vertretern und regionalen Akteuren wie Kommunen, Naturschutz- 
und Landnutzerverbänden, Wasser- und Bodenverbänden sowie 
Landnutzern unterstützen den Planungsprozess und helfen regiona-
len und örtlichen Besonderheiten Rechnung zu tragen. Transparenz 
durch Öffentlichkeitsarbeit und die Möglichkeit, sich zu beteiligen, 
werden groß geschrieben. 

Inhalte eines Natura 2000-Managementplans:
· Gebietsbeschreibung
· Bestandserfassung und Bewertung von Arten und Lebensräumen
· Formulierung von Erhaltungs- und Entwicklungszielen
· Erarbeitung von Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung
· Zeit- und Kostenplanung
· Vorschläge zum Monitoring und zur Erfolgskontrolle

Die Planungen benennen auf lokaler Ebene konkrete Maßnahmen, 
um Lebensräume und Arten zu erhalten. Dabei sollen alle erforder-
lichen Maßnahmen so geplant werden, dass sie auf einem breiten 
Konsens aller Beteiligten beruhen. Verschiedene Förderprogramme 
der EU und des Landes unterstützen die Umsetzung der Maßnahmen.

Derzeit beginnen die Arbeiten zur Erstellung eines Natura 2000-Ma-
nagementplanes für folgende Gebiete im Raum Franfurt/Oder (vgl. 
Kartenausschnitte):
· Lebuser Odertal
· Oderberge
· Oderwiesen nördlich Frankfurt
· Oder-Neiße Ergänzung (Teil FF/O)
· Oderwiesen am Eichwald 
· Eichwald und Buschmühle

Zur Erarbeitung des Managementplans für die genannten Gebie-
te hat der Naturschutzfonds Brandenburg das Planungsbüro Triops 
– Ökologie und Landschaftsplanung GmbH mit Untersuchungen 
beauftragt. Mitarbeiter des Auftragnehmers werden dafür die ent-
sprechenden Flächen voraussichtlich bis Oktober 2012 begehen. Wir 
bitten Sie, den genannten Auftragnehmer und dessen Mitarbeiter bei 
ihren Arbeiten wohlwollend zu unterstützen.
Die oben genannten FFH-Gebiete liegen in der kreisfreien Stadt 
Frankfurt/Oder sowie in den Landkreisen Märkisch-Oderland (Amt 
und Gemeinde Lebus) und Oder-Spree (Amt und Gemeinde Bries-
kow-Finkenherd).

Weitere Informationen bzgl. der Gebiete und der Abgrenzung finden 
Sie unter folgenden Links:
www.naturschutzfonds.de/unsere-arbeitsweise/natura-2000/bear-
beitungsgebiete.html
http://geodienste.bfn.de/schutzgebiete

Ansprechpartner:
Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg 
Fr. Katrin Manke 
Zeppelinstr. 136
14471 Potsdam
Tel.: 0331 – 971 64 867 
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Legende: 
rot = Lebuser Odertal 
grün = Oderberge 
orange = Oderwiesen nördl. FF/O 

Legende: 
grün = Oder-Neiße Ergänzung (Teil FF/O) 
braun = Eichwald und Buschmühle 
rosa = Oderwiesen am Eichwald 
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Bekanntmachung

Liste der Fundtiere vom 12.05.2011

Funddatum Fundtier

30.08.2005 Pitbull, männlich, gestromt (),

22.11.2008 Staffordshire Terrier, weiblich Gestromt ()

29.11.2010 Schäferhund, weiblich, schwarz / braun 

14.01.2011 Mischling, männlich, groß, braun, glatt

19.02.2011 Mischling, männlich, groß, braun, glatt 

23.03.2011 Husky – Mischling, weiblich, grau 

25.03.2011 Schäferhund - Mischling, weiblich, schwarz

25.03.2011 Mischling, weiblich, hellbraun, glatt

28.03.2011 Husky – Kaukase - Mischling, männlich, kupierte Rute

28.03.2011 Schäferhund - Mischling, männlich, schwarz / braun
 

Die Tierhalter bzw. interessierte Bürger, die eines der aufgeführten 
Tiere erwerben möchten, werden gebeten, sich an das Tierferienheim 
Zepke, Teichstr. 10 in 15234 Frankfurt (Oder) – Lichtenberg zu wen-
den. Hunde, die mit  Gekennzeichnet sind dürfen im Land Branden-
burg nicht gehalten werden und sind somit nur in andere Bundeslän-
der zu vermitteln, wo die Haltung erlaubt ist. 

Öffnungszeiten:
Montag 09.00 Uhr – 12.00 Uhr Telefon-Nr.: (03 35) 54 71 50
Mittwoch 16.00 Uhr – 18.00 Uhr 
Freitag 16.00 Uhr – 18.00 Uhr

Wessely
Amtsleiter

ende des amtlIchen teIls

Übersichtskarte (zu Seite 51)

 

Kartengrundlage: Digitale Daten der Landesvermessung und Geobasis-
information Brandenburg. Verwendung mit Genehmigung Nr. GB-G l/99. 
Topographische Karte 1:10.000 Normalausgabe 
Bearbeitung: Naturschutzfonds Brandenburg 

K. Manke (Stand: 20.04.2011) 

Kartengrundlage: Digitale Daten der Landesvermessung und Geobasis-
information Brandenburg. Verwendung mit Genehmigung Nr. GB-G l/99. 
Topographische Karte 1:10.000 Normalausgabe 
Bearbeitung: Naturschutzfonds Brandenburg 

K. Manke (Stand: 20.04.2011) 

Legende: 
rot = Lebuser Odertal 
grün = Oderberge 
orange = Oderwiesen nördl. FF/O 

Legende: 
grün = Oder-Neiße Ergänzung (Teil FF/O) 
braun = Eichwald und Buschmühle 
rosa = Oderwiesen am Eichwald 

Übersichtskarte 2



Seite 53



Seite 54


